
ErKner

HAUPTSATZUNG DER STADT ERKNER
vom 3. März 2025

Die Stadtverordnetenversammlung Erkner hat auf der Grundlage der $5 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 10
ber. Nr. 38) in ihrer Sitzung am 27. Februar 2025 folgende Hauptsatzung beschlossen:

&1 Name und Rechtsstellung der Stadt (S 9 BbgKVerf)
52 Wappen, Dienstsiegel ($ 10 BbgKVerf)
&3 Förmliche Einwohnerbeteiligung (S 13 BbgKVerf)
54 Gleichstellungsbeauftragte ($ 18 BbgKVerf)
&5 Kinder- und Jugendbeirat ($ 19 BbgKVerf)
56 Seniorenbeirat (S 17 BbgKVerf)

2

2

2

3

3

4

87 Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung Erkner über Vermögensgegenstände
der Stadt ($ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf) 4

$8 Mitteilungspflicht von ausgeübtem Beruf oder anderer Tätigkeit (SS 31 Abs. 3 und 44
Abs. 4 S. 4 BbgKVerf)

59 Öffentlichkeit der Sitzungen ($ 36 BbgKVerf) 5

510 Bekanntmachungen
511 Inkrafttreten 7

Seite 1 von 7



Hauptsatzung der Stadt Erkner

::

$1 Name und Rechtsstellung der Stadt ($ 9 BbgKVerf)
(1) Die Stadt führt den Namen Erkner" und die Zusatzbezeichnung Gerhart-Hauptmann-

Stadt".
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsfreien Stadt.

&2 Wappen, Dienstsiegel ($ 10 BbgKVerf)
(1) Das Wappen der Stadt Erkner zeigt im blauen Schild einen goldenen Schrägrechtsbalken,

überdeckt von einem schwarzen, bewurzelten Maulbeerbaum mit grünen Blättern und zwei
silbernen Maulbeeren.

(2) Das Dienstsiegel der Stadt Erkner zeigt in der Mitte das Stadtwappen. Die Umschrift im
oberen Teil lautet STADT ERKNER", die Umschrift im unteren Teil lautet LANDKREIS
ODER-SPREE". Diese sind in Kapitalschrift (lateinische Großbuchstaben) ausgeführt. Beide
Teile der Umschrift sind durch Sternchen als Abgrenzungszeichen getrennt.

53 Förmliche Einwohnerbeteiligung ($ 13 BbgKVerf)
(1) Neben Einwohneranträgen gemäß 5 13 Abs. 2 - 8 BbgKVerf, Bürgerbegehren und

Bürgerentscheiden gemäß 5 15 BbgKVerf beteiligt die Stadt Erkner ihre betroffenen
Einwohnerinnen und Einwohner in wichtigen Angelegenheiten förmlich mit folgenden
Mitteln:

1. Einwohnerfragestunden der Stadtverordnetenversammlung
2. Einwohnerversammlungen
3. Einwohnerbefragungen
4. Einwohnersprechstunden der / des Vorsitzenden der

Stadtverordnetenversammlung
Gemäß $ 13 Abs. 1 S. 2 BbgKVerf prüft die Stadt Erkner, ob betroffene Personen oder
Personengruppen, die nicht die Einwohnereigenschaft innehaben, in die genannten
Maßnahmen einbezogen werden, wenn hierfür im Einzelfall ein Bedarf besteht.

(2) Die in Abs. 1 Nr. -4 genannten Formen sind auch für die Mitwirkung von Kindern und
Jugendlichen offen. Darüber hinaus beteiligt die Stadt Erkner Kinder und Jugendliche in
folgenden Formen:

1. Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte gemäß Kinder- und
Jugendbeteiligungsrichtlinie der Stadt Erkner

2. das aufsuchende direkte Gespräch
3. Informationsveranstaltungen
4. Befragungen von Kindern und Jugendlichen
5. anlassbezogene Ansprache bei städtischen Veranstaltungen und Aktionen
6. Kinder- und Jugendbeirat

(3) Die Einzelheiten der in Abs. 1 Nr. 1
- 4 genannten Formen der Einwohnerbeteiligung werden

in der Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung
(Einwohnerbeteiligungssatzung - EbetS) in der Stadt Erkner näher geregelt.

(4) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundesrechts, die die förmliche
Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben unberührt.
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Hauptsatzung der Stadt Erkner
: :

:

(5) Die Stadt Erkner entscheidet unter Berücksichtigung des betroffenen Personenkreises, des
Beteiligungsgegenstands und der mit der Beteiligung verfolgten Ziele, welche der
geschaffenen Formen im Einzelfall zur Anwendung gelangt.

54 Gleichstellungsbeauftragte ($S 18 BbgKVerf)
(1) Der Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und

Beschlüssen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, Stellung
zu nehmen. Sie kann sich an die Stadtverordnetenversammlung oder deren Ausschüsse
wenden.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt das Recht wahr, indem sie sich an die Vorsitzende /
den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung oder des Ausschusses wendet und
ihren Standpunkt schriftlich darlegt. Die / der Vorsitzende unterrichtet die
Stadtverordnetenversammlung oder den Ausschuss hierüber in geeigneter Weise und kann
der Gleichstellungsbeauftragten Gelegenheit geben, ihren Standpunkt in einer der nächsten
Sitzungen persönlich vorzutragen.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist durch die Stadtverordnetenversammlung auf Vorschlag
der Hauptverwaltungsbeamtin / des Hauptverwaltungsbeamten durch Abstimmung zu
benennen.

55 Kinder- und Jugendbeirat (S 19 BbgKVerf)
(1) Die Stadt Erkner richtet zur besonderen Vertretung der Gruppe der Kinder und

Jugendlichen in der Stadt einen Beirat ein. Der Beirat führt die Bezeichnung Kinder- und
Jugendbeirat der Stadt Erkner".

(2) Dem Beirat gehören mindestens 5, höchstens 15 Mitglieder an. Mitglieder des Kinder- und
Jugendbeirats können Personen ab dem 6. bis zur Vollendung des 25. Lebensjahrs sein. Sie
sind ehrenamtlich tätig. Die Mitglieder werden von der Stadtverordnetenversammlung
nach $ 41 BbgKVerf für die Dauer der Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung
Erkner durch Abstimmung benannt. Dabei sollen die Vorschläge von Organisationen
besonders berücksichtigt werden, zu deren Aufgaben die Unterstützung und Vertretung von
Kindern und Jugendlichen gehören. Die Vorschläge sind an die Vorsitzende / den
Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung zu richten.

(3) Dem Beirat ist Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen
auf die Kinder und Jugendlichen in der Stadt Erkner haben, gegenüber der
Stadtverordnetenversammlung Stellung zu nehmen. Der Kinder- und Jugendbeirat hat das
Recht, sich in Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen an die
Stadtverordnetenversammlung oder die Ausschüsse zu wenden. Dem Beirat soll eine
schriftliche Stellungnahme ermöglicht werden. Er soll auf Verlangen auch mündlich
angehört werden. Einzelheiten sollen mit dem Beirat erörtert werden. Eine Anhörung findet
nicht statt, wenn der Beirat rechtlich oder tatsächlich an der Wahrnehmung seiner
Aufgaben gehindert ist.

(4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende / einen Vorsitzenden und für den Fall
der Verhinderung bis zu zwei stellvertretende Vorsitzende. Die / der Vorsitzende vertritt
den Beirat gegenüber den Organen der Stadt.

(5) Der Beirat wird durch die Vorsitzende / den Vorsitzenden einberufen. Die / der Vorsitzende
und der Beirat werden durch die Stadt Erkner und die Stadtverordnetenversammlung
unterstützt. Die Hauptverwaltungsbeamtin / der Hauptverwaltungsbeamte und die
Stadtverordnetenversammlung können die Einberufung des Beirats verlangen. Zeit, Ort und
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Hauptsatzung der Stadt Erkner Ba
Tagesordnung der Sitzungen werden auf der Website der Stadt Erkner www.erkner.de)
unter der Rubrik Leben & Soziales bekanntgemacht. Die Hauptverwaltungsbeamtin / der
Hauptverwaltungsbeamte, von dieser / diesem beauftragte Personen und die Mitglieder der
Stadtverordnetenversammlung haben im Beirat ein aktives Teilnahmerecht. Über die
Ergebnisse der Sitzungen ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der / dem Vorsitzenden
zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift wird auf der Website der Stadt Erkner
veröffentlicht. Auf das Verfahren im Beirat findet die Geschäftsordnung der
Stadtverordnetenversammlung entsprechende Anwendung.

56 Seniorenbeirat (8 17 BbgKVerf)
m

(2)

(3)

(4)

(5)

Die Stadt Erkner richtet zur besonderen Vertretung der Gruppe der Seniorinnen und
Senioren in der Stadt einen Beirat ein. Der Beirat führt die Bezeichnung Seniorenbeirat der
Stadt Erkner".
Dem Beirat gehören mindestens 10, höchstens jedoch 15 Mitglieder an. Mitglieder des
Seniorenbeirats können Personen sein, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. Sie sind
ehrenamtlich tätig. Die Mitglieder werden von der Stadtverordnetenversammlung nach $ 41

BbgKVerf für die Dauer der Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung Erkner durch
Abstimmung benannt. Dabei sollen die Vorschläge von Organisationen besonders
berücksichtigt werden, zu deren Aufgaben die Unterstützung und Vertretung von Senioren
gehören. Die Vorschläge sind an die Vorsitzende / den Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung zu richten.
Dem Beirat ist Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen
auf die Senioren in der Stadt Erkner haben, gegenüber der Stadtverordnetenversammlung
Stellung zu nehmen. Er hat das Recht, sich an die Stadtverordnetenversammlung oder die
Ausschüsse zu wenden. Dem Beirat soll eine schriftliche Stellungnahme ermöglicht
werden. Er soll auf Verlangen auch mündlich angehört werden. Die Anhörung findet nicht
statt, wenn der Beirat rechtlich oder tatsächlich an der Wahrnehmung seiner Aufgaben
gehindert ist.
Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende / einen Vorsitzenden und für den Fall
der Verhinderung zwei stellvertretende Vorsitzende. Die / der Vorsitzende vertritt den
Beirat gegenüber den Organen der Stadt.
Der Beirat wird durch die Vorsitzende / den Vorsitzenden einberufen. Die
Hauptverwaltungsbeamtin / der Hauptverwaltungsbeamte und die
Stadtverordnetenversammlung können die Einberufung des Beirats verlangen. Zeit, Ort und
Tagesordnung der Sitzungen werden auf der Website der Stadt Erkner unter der Rubrik
Leben & Soziales bekanntgemacht. Die Hauptverwaltungsbeamtin / der
Hauptverwaltungsbeamte, von dieser / diesem beauftragte Personen und die Mitglieder der
Stadtverordnetenversammlung haben im Beirat ein aktives Teilnahmerecht. Über die
Ergebnisse der Sitzungen ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der / dem Vorsitzenden
zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift wird auf der Website der Stadt Erkner
veröffentlicht. Auf das Verfahren im Beirat findet die Geschäftsordnung der
Stadtverordnetenversammlung entsprechende Anwendung.

57 Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung Erkner über Vermögensgegenstände

61

der Stadt ($ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf)
Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet über Geschäfte über
Vermögensgegenstände der Stadt ab einem Wert von 100.000 Euro, sofern es sich nicht um
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Hauptsatzung der Stadt Erkner

(2)

ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. Entscheidungen bis zur Wertgrenze trifft
gemäß $ 50 Abs. 2 S. 1 BbgKVerf der Hauptausschuss, sofern es sich nicht um ein Geschäft
der laufenden Verwaltung handelt.
Geschäfte der laufenden Verwaltung gemäß $ 54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf sind die zur
Erfüllung der Aufgaben des Verwaltungsvollzugs zu erledigenden alltäglichen Geschäfte,
soweit sie nicht sachlich, politisch oder wirtschaftlich von grundsätzlicher, über den
Einzelfall hinausgehender Bedeutung sind, sich aufgrund ihrer Häufigkeit und
Regelmäßigkeit zu den herkömmlichen, in den Grenzen der üblicherweise von einer
Stadtverwaltung zu erledigenden Aufgaben bewegen und keine besondere, über den
üblichen Rahmen hinausgehende Behandlung oder Beurteilung durch die
Stadtverordnetenversammlung erfordern. Die Führung der Geschäfte der laufenden
Verwaltung obliegt gemäß $ 54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf der Hauptverwaltungsbeamtin / dem
Hauptverwaltungsbeamten.

$8 Mitteilungspflicht von ausgeübtem Beruf oder anderer Tätigkeit (SS 31 Abs. 3 und 44

(2)

Abs. 4 S. 4 BbgKVerf)
(1) Stadtverordnete und sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner teilen der / dem

Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich nach der konstituierenden
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung bzw. im Falle einer Berufung als Ersatzperson
nach Annahme der Wahl schriftlich ihren Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche
Tätigkeiten mit, soweit dies für die Ausübung des Mandats von Bedeutung sein kann.
Anzugeben sind

1. der Beruf, der Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherr und die derzeitig
ausgeübte Beschäftigung sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten.
Bei mehreren ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt der Tätigkeit anzugeben.

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem gleichartigen Organ
einer juristischen Person mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in der Stadt.

Jede Änderung der nach Abs. 1 gemachten Angaben ist der / dem Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung innerhalb von vier Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich
mitzuteilen.

59 Öffentlichkeit der Sitzungen ($ 36 BbgKVerf)
m

(2)

(3)

Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, des
Hauptausschusses und der Fachausschüsse werden spätestens 10 Tage vor der Sitzung
nach $ 10 Abs. 4 dieser Hauptsatzung öffentlich bekanntgemacht.
Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse sind öffentlich. Die
Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder
berechtigte Interessen Einzelner es erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden Gruppen
von Angelegenheiten der Fall:

1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten
2. Grundstücksangelegenheiten und Vergaben
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner
4. Aushandlungen von Verträgen mit Dritten

Beschlussvorlagen der in öffentlicher Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkte
können gemäß $ 36 Abs. 4 BbgKVerf von jeder Person im Bürgerinfoportal, zugänglich über
www.erkner.de unter der Rubrik Kommunalpolitik, informell eingesehen werden. Soweit
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Hauptsatzung der Stadt Erkner

Beschlussvorlagen der in öffentlichen Sitzungen zu behandelnden Tagesordnungspunkte
personenbezogene Daten enthalten, sind diese zu anonymisieren. Dies gilt nicht, wenn die
personenbezogenen Daten zum Verständnis der Beschlussvorlagen erforderlich sind und
durch die Veröffentlichung schutzwürdige Belange der betroffenen Personen nicht
beeinträchtigt werden.

510 Bekanntmachungen
V)

(2)

(3)

(4)

Bekanntmachungen erfolgen gemäß $ 1 BekanntmV durch die Hauptverwaltungsbeamtin /
den Hauptverwaltungsbeamten.
Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, erfolgen öffentliche
Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch
Veröffentlichung des vollen Wortlauts im Amtsblatt für die Stadt Erkner" und im Internet
durch Bereitstellung auf der Website www.erkner.de/bekanntmachungen. Für die Dauer
ihrer Geltung stehen Satzungen und ortsrechtliche Vorschriften in einem ständig und
dauerhaft verfügbaren und lesbaren Format auf der Website der Stadt Erkner bereit. Dies
umfasst auch durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene ortsübliche Bekanntmachungen.
Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Satzung oder eines sonstigen
Schriftstücks, so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile in der Form des Abs. 2

dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen
Sprechzeiten ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). Die Ersatzbekanntmachung wird
gemäß $ 2 BekanntmV von der Hauptverwaltungsbeamtin / dem Hauptverwaltungsbeamten
angeordnet. Die Anordnung muss die genauen Angaben über Ort und Dauer der Auslegung
enthalten und ist zusammen mit der Satzung nach Abs. 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der
Auslegung beträgt 14 Tage. Beginn und Ende der Auslegung sind aktenkundig zu machen.
Abweichend von Abs. 2 werden Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung, des Hauptausschusses und der Fachausschüsse im
Bürgerinfoportal, zugänglich über www.erkner.de unter der Rubrik Kommunalpolitik, und
durch Aushang in den nachstehend aufgeführten Bekanntmachungskästen der Stadt
öffentlich bekanntgemacht.

1. Rathaus der Stadt Erkner, Friedrichstraße 6 - 8
2. Fuchssteig / Ecke Am Reiherhorst
3. Ecke Fichtenauer Weg / Siedlerweg / Woltersdorfer Landstraße
4. Ahornallee / Ecke Buchhorster Straße
5. Neu Zittauer Straße / Ecke Am Kurpark am Gelände der Feuer- und

Rettungswache
6. Karutzhöhe, Hohenbinder Straße / Ecke Kiefernsteg
Z. Hohenbinde, Albert-Kiekebusch-Straße 16

Die Schriftstücke sind 10 volle Tage vor dem Sitzungstag auszuhängen, den Tag des
Anschlags nicht mitgerechnet. Die Abnahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung
erfolgen. Der Tag des Anschlags ist beim Anschlag und der Tag der Abnahme bei der
Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück durch die Unterschrift des jeweiligen
Bediensteten zu vermerken. Bei abgekürzter Ladungsfrist erfolgt der Aushang am Tage,
nachdem die Ladung zugestellt wurde.
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Hauptsatzung der Stadt Erkner

511 Inkrafttreten
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 23. April 2020 außer Kraft.
(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig oder unwirksam sein, soll dies die

Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berühren.

Erkner, den 3. März 2025

Henryk Pilz
Bürgermei er
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